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©  Verlegbare  Brücke  und  Fahrzeug  zum  Verlegen  der  Brücke. 

©  Bei  der  vorliegenden  Brücke  werden  untereinan- 
der  baugleiche  Brückenabschnitte  (2  =  2.1  2.n) 
sowohl  als  Rampen-  oder  Endabschnitte  (2.1,  2.n) 
als  auch  als  Mittel-  oder  Zwischenabschnitte  (2.2,  ...) 
verwendet.  Jeder  Brückenabschnitt  (2)  weist  einen 
Untergurt  (41)  auf,  der  aus  miteinander  verbundenen 
Abschnitten  (38,  39,  39')  besteht.  Jeder  Brückenab- 
schnitt  (2)  weist  in  seinen  Fahrspurelementen  (3) 
eine  durchgehende  Wellenanordnung  (7,  19,  7')  auf, 
durch  die  die  Untergurtabschnitte  (38,  39,  39')  zur 
Erhöhung  der  Stabilität  der  Brücke  über  voneinander 
unabhängig  schaltbare  Kupplungen  (16/30)  und  me- 

chanische  Übertragungselemente  (21  bis  23)  nach 
unten  ausgefahren  werden  könenn.  Beim  Kuppeln 
eines  Brückenabschnitts  (2)  mit  nur  einem  anderen 
Brückenabschnitt  wird  nur  der  dem  anderen  Brük- 
kenabschnitt  zugewandte  Teil  des  Untergurts  (41), 
bei  einem  Kuppeln  zwischen  zwei  anderen  Brücken- 
abschnitten  der  gesamte  Untergurt  (41)  nach  unten 
ausgefahren. 

Ein  zugehöriges  Verlegefahrzeug  (65)  weist  ei- 
nen  Drehantrieb  (77)  für  die  Wellenanordnung  (11,7, 
19,  7')  auf. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  verlegbare  Brücke, 
bestehend  aus  mehreren,  untereinander  gleichen 
Brückenabschnitten  mit  je  zwei  seitlich  angeordne- 
ten,  wiederum  untereinander  gleichen  Fahrspurele- 
menten  mit  je  einem  Fahrbahnträger  und  einem 
mit  diesem  über  Verstellelemente  verbundenen 
und  gegenüber  diesem  in  der  Höhe  veränderbaren 
Untergurt  zur  Bildung  einer  Unterspannung,  wobei 
die  Fahrspurelemente  jedes  Brückenabschnitts 
durch  Querträger  miteinander  verbunden  und  die 
Fahrbahnträger  und  die  Untergurte  hintereinander 
angeordneter  Brückenabschnitte  miteinander  kup- 
pelbar  sind,  sowie  ein  Fahrzeug  mit  einem  telesko- 
pierbaren  Träger  zum  Verlegen  der  Brücke. 

Verlegbare  Brücken  werden  benutzt,  um  Fahr- 
zeuge  mit  Gewichten  bis  zu  ca.  70  t  über  Hinder- 
nisse  (Gewässer,  Geländeeinschnitte,  usw.)  fahren 
zu  lassen.  Der  größte  Teil  der  Hindernisse  liegt  in 
einem  Bereich  von  ca.  14  m,  darüber  hinaus  sollen 
Fahrzeuge  aber  auch  über  Hindernisse  von  40  bis 
45  m  fahren  können.  Es  ist  bekannt,  zu  diesem 
Zweck  verlegbare  Brücken  je  nach  Länge  aus  einer 
unterschiedlichen  Anzahl  von  Brückenabschnitten 
zusammenzusetzen.  Dabei  ist  es  vorteilhaft,  unter- 
einander  gleiche  Brückenabschnitte  wahlweise  als 
End-  oder  Rampenabschnitte  oder  als  Mittel  bzw. 
Zwischenabschnitte  zu  verwenden. 

Eine  gattungsgemäße  Brücke  ist  aus  der  DE- 
OS  38  14  502  bekannt,  bei  der  die  Untergurte  der 
Brückenelemente  geradlinig  hintereinander  ange- 
ordnet  sind  und  die  die  Spurbahn  bildenden  Fahr- 
bahnträger  ein  nach  oben  ausgebildetes  Vieleck 
bilden.  Da  die  Fahrbahnträger  der  bekannten  Brük- 
ke  eine  einheitliche  Länge  haben,  müssen  die  Un- 
tergurte  und  die  die  Untergurte  mit  den  Fahrbahn- 
trägern  verbindenden  Verstrebungen  in  ihrer  Länge 
je  nach  Lage  des  Brückenelements  innerhalb  der 
Brücke  variiert  werden  und  können  erst  danach 
verriegelt  bzw.  endgültig  gekuppelt  werden.  Das 
hat  aber  den  Nachteil,  daß  für  die  Montage  der 
gesamten  Brücke  eine  erhebliche  Zeit  benötigt 
wird.  Außerdem  ergibt  sich  bei  der  bekannten 
Brücke  der  Nachteil,  daß  die  Bauhöhe  bei  großen 
Brückenlängen  ein  erhebliches  Maß  erreicht,  so 
daß  die  Fahrzeuge  über  einen  "Berg"  fahren  müs- 
sen,  was  die  Übersetzleistung  stark  verringert. 

Weiterhin  ist  aus  der  DE-OS  28  07  859  eine 
aus  einzelnen  Elementen  zusammensetzbare  Brük- 
ke  bekannt.  Bei  dieser  Brücke  sind  aber  verschie- 
dene  Brückenelemente  (Rampenteile  und  Mittel- 
bzw.  Zwischeneinheiten)  und  eine  separate  Unter- 
spannung  mit  einer  Versteifungskette  und  mecha- 
nisch  verstellbaren  Pfosten  vorhanden.  Die  ver- 
schiedenen  Elemente  (Rampen-  bzw.  Endteile  und 
Zwischen-  bzw.  Mittelteile)  ergeben  gegenüber 
gleichen  Brückenelementen  einen  erhöhten  Trans- 
portaufwand.  Außerdem  können  aber  aus  den 
Brückenelementen  nur  soviele  Brücken  erstellt  wer- 

den,  wie  es  die  Anzahl  der  Rampenteile  erlaubt. 
Schließlich  ist  noch  aus  der  DE-PS  12  07  948 

eine  verlegbare  Brücke  bekannt,  die  aus  Abschnit- 
ten  (Rampen-  und  Mittelabschnitten)  mit  je  zwei 

5  paarweise  nebeneinander  angeordneten  Brücken- 
elementen  zusammengesetzt  ist.  Jedes  Brücken- 
element  besitzt  einen  eine  Fahrspur  bildenden 
Fahrbahnträger  und  einen  Untergurt,  die  durch  am 
Anfang  und  Ende  der  Brückenelemente  angeordne- 

io  ten  Pfosten  mit  dem  Fahrbahnträger  verbunden 
sind.  Dabei  weisen  die  auf  Druck  belastbaren  Pfo- 
sten  in  ihrer  Mitte  ein  Gelenk  auf,  so  daß  sie 
zusammenklappbar  und  die  Untergurte  an  die 
Fahrbahnträger  heranklappbar  sind.  Dadurch  ergibt 

75  sich  gegenüber  der  fertigen  Brückenkonstruktion 
eine  geringe  Transporthöhe  der  Brückenelemente. 
Die  Eckpunkte  der  Brückenträger  weisen  diagonal 
angeordnete  Zugelemente  auf,  die  dem  Brücken- 
träger  bzw.  -abschnitt  eine  zusätzliche  Stabilität 

20  verleihen.  Die  Montage  der  fertigen  Brücke  erfolgt 
an  jedem  Brückenelement  einzeln,  was  zu  einer 
erheblichen  Montagezeit  führt.  Die  Brückenab- 
schnitte  für  die  Rampen  und  den  Hauptteil  sind 
dabei  verschieden. 

25  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  verlegbare  Brücke  der  eingangs 
genannten  Art,  also  mit  untereinander  gleichen 
Brückenabschnitten,  so  zu  gestalten,  daß  eine  im 
wesentlichen  ebene  Fahrspur  für  die  gesamte 

30  Brücke  entsteht  und  die  Brücke  in  kurzer  Zeit 
montiert  werden  kann,  wobei  die  Brückenabschnitte 
eine  geringe  Transporthöhe  aufweisen  sollen  und 
die  Brücke  für  hohe  Traglasten  und  große  Spann- 
weiten  geeignet  sein  soll. 

35  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  in  jedem  Fahrspurelement 

-  der  Untergurt  aus  -  jeweils  auf  Druck  bean- 
spruchbar  -  einem  mittleren  Abschnitt  und 
zwei  Endabschnitten  besteht, 

40  -  an  den  Enden  des  mittleren  Abschnitts  Pfo- 
sten  angelenkt  sind,  die  mit  ihrem  anderen 
Ende  an  einem  mit  je  einer  Spindelhülse  im 
Eingriff  stehenden  Spindelkopf  angelenkt 
sind, 

45  -  innerhalb  der  Spindelhülsen  eine  Antriebswel- 
lenanordnung  mitnehmerfrei  geführt  ist,  die 
an  ihren  Enden  Kupplungselemente  aufweist, 

-  und  die  Spindelhülsen  jeweils  über  getrennte 
Kupplungen  zur  Drehmomentübertragung  mit 

50  der  Antriebswellenanordnung  verbindbar  sind. 
Durch  die  unabhängige  Kuppelbarkeit  der 

Spindelhülsen  mit  der  Antriebswellenanordnung 
und  das  Ausbilden  des  Untergurts  in  Abschnitte 
kann  der  ausgefahrene  Untergurt  sowohl  durchge- 

55  hend  für  einen  Mittel-  oder  Zwischenabschnitt  als 
auch  einseitig  für  einen  Rampen-  bzw.  Endab- 
schnitt  ausgebildet  werden.  Die  Antriebswellenan- 
ordnung  läßt  sich  mit  Hilfe  der  an  ihren  Enden 
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befindlichen  Kupplungselemente  mit  den  Antriebs- 
wellenanordnungen  der  übrigen  Brückenabschnitte 
zu  einer  durch  die  gesamte,  aus  mehreren  Brük- 
kenabschnitten  zusammengesetzte  Brücke  hin- 
durchgehende,  im  Hinblick  auf  die  Drehmomenten- 
übertragung  einheitliche  Antriebswellenanordnung 
zusammensetzen.  Durch  das  Drehen  der  gesamten 
Antriebswellenanordnung  von  einer  einzigen  Stelle 
aus  können  alle  Untergurte  einer  Fahrbahnseite 
bzw.  einer  Fahrspur  gemeinsam  und  gleichzeitig 
ausgefahren  werden.  Bei  "eingefahrenem"  Unter- 
gurt  weisen  die  Brückenabschnitte  eine  geringe 
Höhe  zum  Transportieren  auf,  während  die  Brük- 
kenabschnitte  bei  voll  ausgefahrenem  Untergurt 
eine  große  Biegesteifigkeit  aufweisen. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  sind  in  den  Unter- 
ansprüchen  beschrieben.  So  kann  das  unabhängi- 
ge  Kuppeln  der  Spindelhülsen  und  damit  das  alter- 
native  Ausbilden  eines  Rampen-  bzw.  Endab- 
schnitts  oder  eines  Mittel-  bzw.  Zwischenabschnitts 
dadurch  bewirkt  werden,  daß  die  Antriebswellenan- 
ordnung  jedes  Fahrspurelements  aus  zwei  axial 
gegenseitig  verschiebbaren,  durch  ein  Verbin- 
dungselement  torsionssteif  bzw.  verdrehfest  mitein- 
ander  verbundenen  Antriebswellen  besteht,  deren 
Länge  entsprechend  nur  etwa  die  Hälfte  der  Länge 
eines  Brückenabschnitts  beträgt.  Beide  Antriebs- 
wellen  werden  bei  einem  einzelnen  Brückenab- 
schnitt  jeweils  durch  einen  Federspeicher  um  einen 
bestimmten  Betrag  aus  dem  Brückenabschnitt  bzw. 
aus  dem  Fahrspurelement  herausgedrückt.  Wird 
der  betreffende  Brückenabschnitt  mit  einem  weite- 
ren  Brückenabschnitt  gekuppelt,  so  werden  die  ein- 
ander  zugewandten  Antriebswellen  beider  Brücken- 
abschnitte  bzw.  Fahrspurelemente  eingedrückt  und 
durch  das  Kuppeln  lediglich  der  nächstliegenden 
Spindelhülsen  werden  automatisch  zwei  Rampen- 
abschnitte  ausgebildet,  bei  denen  lediglich  ein 
Ende  der  Untergurte  ausgefahren  wird.  Werden 
dagegen  mindestens  drei  Brückenabschnitte  mit- 
einander  gekuppelt,  so  werden  bei  dem  bzw.  den 
Mittel-  bzw.  Zwischenabschnitten  beide  Antriebs- 
wellen  nach  innen  gedrückt,  womit  alle  Spindelhül- 
sen  dieses  bzw.  dieser  Abschnitte  mit  der  Antriebs- 
wellenanordnung  gekuppelt  werden  und  der  Unter- 
gurt  dieses  bzw.  dieser  Abschnitte  wird  entspre- 
chend  in  ganzer  Länge  nach  unten  ausgefahren. 

Um  ein  eindeutiges  und  sicheres  Spannen  der 
Untergurte  zu  gewährleisten,  ist  in  weiterer  Ausbil- 
dung  der  Erfindung  vorgesehen,  die  Kupplungen 
formschlüssig  auszubilden.  Bei  den  erfindungsge- 
mäßen  Brückenabschnitten  ergeben  sich  so  ein- 
deutige  Kupplungsbedingungen,  zu  deren  Überwa- 
chung  keinerlei  Rückmeldungen  durch  Endschalter 
od.  dgl.  notwendig  sind. 

Zur  Erhöhung  der  Stabilität  der  gesamten 
Brücke  ist  vorgesehen,  die  Fahrspurelemente  zwi- 
schen  den  Fahrbahnträgern  und  den  Enden  der  an 

den  Pfosten  angelenkten  Untergurtabschnitte  mit 
schräg  oder  diagonal  verlaufenden,  auf  Zug  bean- 
spruchbaren  Versteifungselementen  zu  versehen. 

Damit  die  Rampenabschnitte  bei  ausgefahre- 
5  nem  Untergurt  über  einem  verhältnismäßig  großen 

Teil  ihrer  Länge  auf  dem  Ufer  aufliegen  können,  ist 
der  mittlere  Abschnitt  des  Untergurts  bei  einer  be- 
vorzugten  Weiterbildung  der  Erfindung  durch  ein 
Gelenk  in  zwei  Unterabschnitte  aufgeteilt,  wobei 

io  eine  Sperre  ein  Ausknicken  des  mittleren  Ab- 
schnitts  nach  unten  verhindert. 

Damit  die  untereinander  gleichen  Brückenab- 
schnitte  auch  bei  größeren  Bauhöhen  ihrer  Kon- 
struktion  sowohl  als  Endabschnitte  als  auch  als 

15  Mittelabschnitte  der  Brücke  verwendet  werden  kön- 
nen,  sind  die  Brückenelemente  mit  beweglichen 
Rampenteilen  versehen. 

Zu  einem  Verlegen  einer  Brücke  der  eingangs 
genannten  Art  wird  nach  der  Erfindung  ein  Fahr- 

20  zeug  mit  einem  insbesondere  teleskopierbaren  Trä- 
ger,  wie  er  aus  der  DE-A-21  16  120  bekannt  ist, 
vorgesehen.  Das  Fahrzeug  soll  geeignet  sein,  die 
Antriebswellenanordnung,  die  sich  in  den  zu  einer 
Brücke  zusammengekuppelten  Brückenabschnitten 

25  zur  Betätigung  der  Untergurtabschnitte  befindet, 
schnell  und  sicher  zu  erfassen  und  anzutreiben. 
Das  Fahrzeug  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
Drehantrieb  zur  Kupplung  mit  dem  jeweils  zuge- 
wandten  Ende  der  Antriebswellenanordnung  der  zu 

30  verlegenden  Brücke  vorgesehen  ist,  wobei  der 
Drehantrieb  an  einem  am  Ausleger  angelenkten 
Schwenkarm  angeordnet  ist,  daß  für  den  Schwen- 
karm  ein  Hauptschwenkzylinder  vorgesehen  und 
die  Schwenkachse  des  Schwenkarms  durch  minde- 

35  stens  einen  weiteren  Hydraulikzylinder  in  ihrer 
Lage  veränderbar  ist  und  daß  eine  Zentrierungsein- 
richtung  vorgesehen  ist,  von  der  zumindest  ein  Teil 
mit  dem  Drehantrieb  und  ein  Teil  mit  der  zu  verle- 
genden  Brücke  verbunden  ist.  Mit  dem  von  dem 

40  Hauptschwenkzylinder  angetriebenen  Schwenkarm 
ist  eine  Grobzentrierung  des  Drehantriebs  mit  der 
Antriebswellenanordnung  der  Brücke  möglich. 
Durch  die  Zentrierungseinrichtung  und  den  zusätz- 
lichen  Hydraulikzylinder  sowie  die  veränderbare 

45  Lage  der  Schwenkachse  des  Schwenkarms  kann 
eine  Feinzentrierung  erreicht  werden,  bei  der  Lage- 
abweichungen,  die  durch  Laufrollenspiel  und  Ferti- 
gungsungenauigkeiten  entstehen  können,  in  einem 
begrenzten  Bereich  sowohl  in  waagerechter  als 

50  auch  in  senkrechter  Richtung  ausgeglichen  werden. 
Der  Schwenkarm  ist  vorzugsweise  im  unteren 

Bereich  des  Auslegers  um  eine  Achse  schwenkbar, 
die  parallel  zur  Längsachse  des  Fahrzeugs  verläuft. 
Bei  dieser  Anlenkung  kann  sich  der  Schwenkarm  in 

55  der  Transportstellung  knapp  unterhalb  der  Brücke 
bzw.  der  Brückenabschnitte  befinden.  In  dieser  Po- 
sition  stellt  der  Schwenkarm  kein  Hindernis  für  eine 
Bewegung  der  Brücke  dar.  Darüber  hinaus  weist 
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diese  Stellung  den  Vorteil  auf,  daß  der  Schwen- 
karm  bis  zur  Funktions-  oder  Kupplungsstellung 
lediglich  einen  kleinen  Schwenkwinkel  zurücklegen 
muß. 

Die  Zentrierungseinrichtung  weist  bei  einer  be- 
vorzugten  Ausführungsform  mechanische,  konisch 
geformte  Teile  auf.  Diese  Teile  sind  robust  und 
betriebssicher. 

Daneben  kann  es  vorteilhaft  sein,  die  Zentrie- 
rungseinrichtung  mit  einem  zur  Entfernungsmes- 
sung  geeigneten  Sender  eines  Meßstrahls  und  ei- 
nem  konischen  Gegenstück  auszubilden. 

Der  Drehantrieb  ist  vorzugsweise  als  hydrosta- 
tischer  Motor  ausgebildet. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  weitgehend  schematisch  dargestellt  und 
werden  im  folgenden  näher  beschrieben.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  über  ein  Hindernis  verlegte 
Brücke  in  einer  Seitenansicht, 

Fig.  2  die  Brücke  in  einem  vereinfachten 
Querschnitt, 

Fig.  3  eine  Einzelheit  der  Brücke  in  einem 
auszugsweisen  Querschnitt  in  ver- 
größertem  Maßstab, 

Fig.  4  die  Einzelheit  nach  Fig.  3  in  einer 
gemäß  der  dortigen  Linie  IV-IV  teil- 
weise  geschnittenen  Seitentansicht, 

Fig.  5  ein  Brückenelement  in  Transportstel- 
lung  in  einem  Längsschnitt, 

Fig.  6  eine  Einzelheit  des  Brückenelements 
in  einem  auszugsweisen  Längs- 
schnitt  in  vergrößertem  Maßstab, 

Fig.  7  eine  andere  Einzelheit  der  Antriebs- 
ordnung  in  einem  auszugsweisen 
Längsschnitt  in  vergrößertem  Maß- 
stab, 

Fig.  8  eine  andere  Ausführung  eines  Brük- 
kenabschnitts  in  einer  Seitenansicht, 

Fig.  9  eine  untere  Kupplungsstelle  des 
Fahrbahnträgers  in  einer  Seitenan- 
sicht, 

Fig.  10  eine  Kupplungsstelle  zwischen  zwei 
Untergurten  in  einer  auszugsweisen 
Seitentansicht, 

Fig.  11  ein  Verlegefahrzeug  beim  Verlegen 
der  Brücke  über  ein  Hindernis, 

Fig.  12  den  Auslegerträger  des  Verlegefahr- 
zeugs  mit  einem  Brückenabschnitt  in 
einem  vereinfachten,  auszugsweisen 
Querschnitt, 

Fig.  13  das  Ende  eines  Brückenelements  mit 
einem  herausgezogenen  Rampenteil 
im  Längsschnitt, 

Fig.  14  das  Brückenelement  mit  dem  Ramp- 
enteil  in  einem  Querschnitt  längs  der 
Linie  XIV-XIV  in  Fig.  13,  wobei  das 
Rampenteil  der  Deutlichkeit  halber 
gegenüber  der  eingeschobenen  Stel- 

lung  nach  oben  abgehoben  ist, 
Fig.  15  ein  als  Radfahrzeug  ausgebildetes 

Verlegefahrzeug  beim  Verlegen  einer 
Brücke  in  einer  anderen  Ausfüh- 

5  rungsform  mit  ausgefahrenen  Unter- 
gurten  in  der  Seitenansicht, 

Fig.  16  den  Auslegerträger  des  Verlegefahr- 
zeugs  und  eine  Brückenhälfte  in  ei- 
nem  Querschnitt  in  auszugsweiser 

io  Darstellung, 
Fig.  17  den  am  Auslegerträger  angelenkte 

Schwenkarm  mit  dem  Drehantrieb 
und  einem  Teil  des  Brückenab- 
schnitts  in  einer  Draufsicht  und 

15  Fig.  18  eine  berührungsfreie  Zentrierungs- 
einrichtung  zum  Steuern  des  Drehan- 
triebs  auf  die  Achse  der  Antriebswel- 
lenanordnung. 

Die  verlegbare  Brücke  1  besteht  aus  mehreren 
20  Brückenabschnitten  2  (2.1,  2.2  2.n),  die  unter- 

einander  den  gleichen  Aufbau  zeigen  (Fig.  1). 
Jeder  Brückenabschnitt  2  besteht  aus  zwei 

paarweise  und  parallel  angeordneten  Fahrspurele- 
menten  3,  die  wiederum  untereinander  den  glei- 

25  chen  Aufbau  aufweisen  (Fig.  2). 
Die  Fahrspurelemente  3  weisen  einen  eine 

Spurbahn  bildenden  durchgehenden  Fahrbahnträ- 
ger  4  mit  zwei  seitlichen  kastenförmigen  Verstei- 
fungen  5  auf.  Die  beiden  Fahrspurelemente  3  jedes 

30  Brückenabschnitts  2  sind  in  Höhe  der  Fahrbahnträ- 
ger  4  durch  mehrere  Querträger  6  steif  miteinander 
verbunden. 

In  jedem  Fahrspurelement  3  sind  zwei  An- 
triebswellen  7,  7'  in  jeweils  zwei  am  Fahrbahnträ- 

35  ger  4  befestigten  Lagern  8,  9  gelagert. 
An  den  jeweils  äußeren  Enden  weisen  die  An- 

triebswellen  7,  7'  einen  Kupplungsflansch  11  bzw. 
11'  auf,  der  abwechselnd  mit  Ausnehmungen  12 
und  von  der  Welle  7  bzw.  7'  wegweisenden,  ent- 

40  sprechenden  Kupplungsbolzen  13  versehen  ist. 
Beim  Kuppeln  zweier  Brückenabschnitte  2  (z.  B. 
2.2  mit  2.1)  gelangen  die  Bolzen  13  der  Flanschen 
11  bzw.  11'  durch  den  axialen  Druck  in  die  Aus- 
nehmungen  12  des  jeweils  anderen  Flansches.  Da- 

45  mit  die  Kupplungsbolzen  13  beim  axialen  Kuppeln 
auch  dann  keinen  Schaden  nehmen,  wenn  sie  zu 
Beginn  des  Kupplungsvorgangs  nicht  fluchtend  zu 
den  Ausnehmungen  12  stehen,  ist  vorgesehen,  die 
Kupplungsbolzen  13,  wie  weiter  unten  für  andere 

50  Kupplungsflansche  beschrieben,  durch  Federn  ab- 
zustützen. 

Alternativ  können  die  Flansche  11,  11'  auch 
mit  einer  Plankerbverzahnung  oder  einem  Plankeil- 
profil  versehen  sein. 

55  Zwischen  den  äußeren  Kupplungsflanschen  11 
bzw.  11'  und  dem  Lager  9  ist  eine  Druckfeder  14 
angeordnet,  die  die  Antriebswellen  7,  7'  jeweils 
über  das  Ende  der  Brückenelemente  3  hinauszu- 

5 
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drücken  versucht  (Fig.  5).  Die  Druckfeder  14  kann 
sich  über  einen  Gleitring  15  gegen  das  Lager  9 
bzw.  gegen  den  Flansch  11  bzw.  11'  abstützen 
(Fig.  7). 

Auf  der  dem  Flansch  11  bzw.  11'  gegenüber- 
liegenden  Seite  des  Lagers  9  weisen  die  Antriebs- 
wellen  7,  7'  einen  weiteren,  inneren  Flansch  16  auf, 
der  abwechselnd  mit  auf  die  Mitte  des  Fahrspurele- 
ments  3  gerichteten  Kupplungsbolzen  17  und  ent- 
sprechenden  Ausnehmungen  18  versehen  ist. 

In  der  Mitte  des  Fahrspurelements  3  weisen 
die  Antriebswellen  7,  7'  zwischen  ihren  inneren 
Enden  einen  Abstand  auf.  Die  inneren  Enden  der 
Antriebswellen  7,  7'  sind  mit  einem  Keilnabenprofil 
versehen,  durch  das  sie  in  torsionssteifem  Eingriff 
mit  einem  Verbindungselement  19  stehen,  das  an 
seinen  den  Antriebswellen  7,  7'  zugeordneten  En- 
den  20  mit  einem  Keilwellenprofil  versehen  ist.  Die 
Antriebswellen  7,  7'  bilden  somit  eine  in  der  Länge 
veränderbare,  hinsichtlich  der  Drehmomentenüber- 
tragung  durchgehende  Antriebswellenanordnung  (7, 
19,  7'). 

In  Richtung  der  Stirnenden  des  Fahrspurele- 
ments  3  sind  auf  den  Antriebswellen  7,  7'  drehmo- 
mentenfrei  und  relativ  zu  diesen  axial  verschieblich 
hohle  Spindelwellen  oder  -hülsen  21  gelagert.  Auf 
diesen  Spindelhülsen  21  mit  Außengewinde  ist  je- 
weils  ein  Spindelkopf  22  mit  Innengewinde  mon- 
tiert,  an  dessen  Außenseiten  jeweils  zwei  druckstei- 
fe  Pfosten  23  an  Bolzen  24  angelenkt  sind.  Die 
Bolzen  24  gleiten  in  parallel  zu  den  Fahrbahnträ- 
gern  4  verlaufenden  Führungsnuten  25,  die  in 
senkrecht  zu  den  Fahrbahnträgern  4  angeordneten 
Blechen  26  vorgesehen  sind  (vgl.  Fig.  3  und  4). 
Das  Gewicht  der  Spindelköpfe  22  der  Pfosten  23 
und  der  daran  hängenden  Teile  wird  von  den  Füh- 
rungen  25  aufgenommen  und  die  Antriebswellen  7, 
7'  und  deren  Lager  8,  9  werden  so  entlastet.  Bei 
der  weiteren  Beschreibung,  insbesondere  der 
Funktion  der  Brückenabschnitte,  werden  die  beiden 
an  einem  gemeinsamen  Spindelkopf  22  angelenk- 
ten  Pfosten  23  auch  nur  kurz  als  "Pfosten"  bzw. 
"Pfostenpaar"  bezeichnet. 

In  dem  Bereich  des  Spindelhubes,  in  dem  die 
Pfosten  23  im  wesentlichen  senkrecht  nach  unten 
ausgerichtet  sind,  sind  zwischen  den  Blechen  26 
und  den  Versteifungen  5  weitere  Bleche  27  ange- 
ordnet,  die  eine  untere  Gleit-  bzw.  Druckfläche  28 
aufweisen,  die  im  wesentlichen  die  gleiche  Höhe 
hat  wie  die  obere  Gleitfläche  der  Führungsnut  25. 
Die  bei  ausgefahrener  Abspannung  in  die  Pfosten 
23  eingebrachten  Druckkräfte  können  so  über  die 
Bolzen  24  der  Spindelköpfe  22  unmittelbar  gegen 
die  Bleche  26,  27  abgestützt  und  von  den  Gewin- 
deteilen  21,  22  und  den  Wellen  7,  7'  ferngehalten 
werden. 

An  den  zu  den  Stirnseiten  der  Fahrspurelemen- 
te  3  gerichteten  Enden  weisen  die  Spindelwellen 

21  einen  Kupplungsflansch  30  auf,  der  abwech- 
selnd  mit  -  den  Bolzen  17  und  den  Ausnehmungen 
18  der  Flansche  16  entsprechend  -  auf  das  jeweili- 
ge  Ende  des  Fahrspurelements  3  weisenden  Kupp- 

5  lungsbolzen  31  und  Ausnehmungen  32  versehen 
ist. 

Wird  eine  Antriebswelle,  z.  B.  7,  beim  Kuppeln 
zweier  Brückenabschnitte  (2.2,  2.1)  in  das  Fahr- 
spurelement  3  hineingedrückt,  so  ergibt  sich  durch 

io  das  Eingreifen  der  Bolzen  17  bzw.  31  in  die  Aus- 
nehmungen  32  bzw.  18  des  jeweiligen  anderen 
Flansches  30  bzw.  16  ein  Kupplungsvorgang  zwi- 
schen  der  Antriebswelle  7  und  der  Spindelhülse  21, 
so  daß  letztere  torsionssteif  mit  der  Antriebswelle- 

15  nanordnung  7/19/7'  verbunden  ist.  Die  beiden  Spin- 
delhülsen  21  jedes  Fahrspurelements  3  weisen  zu- 
einander  eine  gegensinnige  Gewindesteigung  auf. 

Damit  die  Bolzen  17  und  31  auch  dann  sicher 
und  beschädigungsfrei  in  die  zugeordneten  Aus- 

20  nehmungen  32  bzw.  18  eingreifen  können,  stehen 
sie  jeweils  unter  der  Vorspannung  einer  Feder  33. 
Die  gleiche  gefederte  Lagerung  weisen  die  Kupp- 
lungsbolzen  13  der  Kupplungsflanschen  11,  11' 
auf. 

25  Zwischen  den  beiden  Pfosten  bzw.  Pfostenpaa- 
ren  23  jedes  Fahrspurelements  3  ist  ein  längerer, 
in  der  Mitte  mit  einem  Gelenk  37  versehener  mitt- 
lerer  Untergurtabschnitt  38  angelenkt,  an  dessen 
äußeren  Enden  jeweils  ein  bis  an  die  Stirnseite  des 

30  Fahrspurelements  3  reichender  weiterer  Untergurt- 
Endabschnitt  39  bzw.  39'  angelenkt  ist.  Durch  das 
Gelenk  37  wird  der  Untergurtabschnitt  38  in  zwei 
Unterabschnitte  40,  40'  unterteilt.  Die  Untergurtab- 
schnitte  38  (=  40,  40')  und  39,  39'  bilden  zusam- 

35  men  den  mit  41  bezeichneten  gesamten  Untergurt 
des  betreffenden  Fahrspurelements  3. 

Damit  der  Untergurtabschnitt  38  nicht  nach  un- 
ten  aus-  bzw.  durchknicken  kann,  ist  das  Gelenk  37 
mit  einer  die  Schwenkbewegung  der  Unterabschnit- 

40  te  40,  40'  begrenzenden  Sperre  42  versehen.  Die- 
se  besteht  bei  der  in  Fig.  6  dargestellten  Ausfüh- 
rungsform  aus  je  einem  an  den  Untergurtabschnit- 
ten  40,  40'  befestigten  Anschlag  43  bzw.  43',  die 
bei  gestreckter  Lage  der  Unterabschnitte  40,  40' 

45  aneinanderstoßen.  Um  die  Lage  des  Untergurtab- 
schnitts  38  in  der  oberen  Transportstellung  (vgl. 
Fig.  5)  stabil  zu  haben,  ist  im  Fahrspurelement  3 
unter  dem  Fahrbahnträger  4  zwischen  den  Verstei- 
fungen  5  noch  ein  fester  Anschlag  44  vorgesehen. 

50  Die  Fahrspurelemente  3  weisen  in  Höhe  der 
Fahrbahnträger  4  auf  Druck  belastbare  Kupplungs- 
anschläge  47  und  am  unteren  Ende  der  Versteifun- 
gen  5  auf  Zug  beanspruchbare  Kupplungsstellen 
50  auf. 

55  Die  Kupplungsstellen  50  weisen  bei  zwei  dia- 
gonal  gegenüberliegenden  Ecken  eines  Brückenab- 
schnitts  2  (2.1,  2.2)  innerhalb  der  Versteifungen  5 
jeweils  einen  oder  mehrere  nebeneinanderliegende, 

6 
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um  einen  Bolzen  51  nach  oben  ausschwenkbare 
Haken  52  und  an  den  jeweils  anderen  Ecken  einen 
Bolzen  53  auf  (Fig.  9).  Die  Haken  52  weisen  eine 
Anschrägung  54  auf,  mit  der  sie  beim  Zusammen- 
schieben  zweier  Brückenabschnitte  2  über  ie  zuge- 
hörigen  Bolzen  53  des  jeweils  anderen  Brückenab- 
schnitts  gleiten.  Durch  die  Haken  52  und  die  Bol- 
zen  53  wird  jeweils  eine  zugfeste  Kupplungsverbin- 
dung  der  Brückenabschnitte  gebildet. 

Die  Untergurte  41  weisen  den  Kupplungsstellen 
50  vergleichbare,  auf  Zug  beanspruchte  Kupp- 
lungsstellen  50'  auf.  Die  außen  an  den  mittleren 
Untergurtabschnitten  38  angelenkten  Abschnitte  39, 
39'  weisen  jeweils  einen  oder  mehrere  nebeneinan- 
derliegende,  um  einen  Bolzen  51'  nach  oben 
schwenkbare  Haken  52  bzw.  einen  Bolzen  53'  auf 
(Fig.  10). 

Wird  ein  Brückenabschnitt,  z.  B.  2.2,  mit  einem 
anderen  Brückenabschnitt,  z.  B.  2.1,  mit  jeweils 
noch  eingefahrenem  Untergurt  41  (=  38,  39,  39') 
zusammengefügt,  so  werden  die  Antriebswellen  7, 
7'  der  einander  zugewandten  Enden  der  Brücken- 
abschnitte  über  die  aus  den  Stirnseiten  der  Fahr- 
bahnelemente  3  herausguckenden  äußeren  Kupp- 
lungsflansche  11,  11'  miteinander  gekuppelt  und 
durch  axialen  Druck  soweit  in  die  Fahrbahnelemen- 
te  3  hineingedrückt,  daß  die  Spindelhülsen  21  über 
deren  Kupplungsflansch  30  und  den  inneren  Kupp- 
lungsflansch  16  der  betreffenden  Antriebswelle  7 
bzw.  7'  mit  dieser  verdrehfest  in  Eingriff  gebracht 
werden.  Außerdem  werden  die  Kupplungsstellen  50 
und  50'  gekuppelt  und  die  Anschläge  47  liegen  fest 
aneinander. 

Damit  der  Untergurt  41  bei  einem  Kuppeln 
eines  Brückenabschnitts  (2.1)  mit  nur  einem  weite- 
ren  Brückenabschnitt  (2.2)  an  einer  Seite  nicht  aus- 
weichen  und  sich  so  dem  Kuppeln  entziehen  kann, 
ist  an  der  Unterseite  der  Fahrbahn  4  jeweils  ein 
Anschlag  46  für  die  Kupplungsscheiben  30  der 
Spindelhülsen  21  vorgesehen  (Fig.  5  und  7). 

Bei  einem  derartigen  "einseitigen"  Kuppeln 
zweier  Brückenabschnitte  (2.1,  2.2)  werden  zwar 
die  Antriebswellenanordnungen  7,  19,  7'  beider 
Brückenabschnitte  (2.1,  2.2)  miteinander  durchge- 
hend  gekoppelt,  es  werden  aber  nur  die  der  Kupp- 
lungsstelle  zugewandten  Spindelhülsen  21  über  die 
Flanschen  16,  30  mit  den  Antriebswellenanordnun- 
gen  7,  19,  7'  gekuppelt.  An  den  beiden  "freien" 
Enden  der  Brückenabschnitte  (2.1,  2.2)  werden  die 
Kupplungsscheiben  11,  11'  und  -  über  die  zugehö- 
rige  Welle  7,  bzw.  7'  -  die  Kupplungsscheiben  16 
mangels  axialen  Drucks  nicht  eingeschoben,  so 
daß  die  Spindelhülsen  21  an  diesen  Enden  unge- 
kuppelt  bleiben.  Ein  unbeabsichtigtes  Kuppeln  der 
Flanschen  30  dieser  Spindelhülsen  21  wird  durch 
die  zugeordneten  Anschläge  46  verhindert. 

Bei  einem  Drehen  der  Antriebswellenanord- 
nung  (7,  19,  7')  werden  die  beiden  einander  zuge- 

wandten  Spindelhülsen  21  der  beiden  Brückenab- 
schnitte  (2.1,  2.2)  mitgedreht  und  die  zugeordneten 
Spindelköpfe  22  bewegen  sich  in  Richtung  auf  die 
entsprechenden  Enden  bzw.  Stirnseiten  der  Fahr- 

5  bahnelemente  3.  Dabei  drücken  die  Pfosten  23  den 
jeweils  angelenkten  Unterabschnitt  40  bzw.  40'  von 
dem  Fahrbahnträger  4  nach  unten  weg.  Wegen  der 
geometrischen  "Verträglichkeit",  d.  h.  der  gegebe- 
nen  festen  Längen  der  einzelnen  Teile,  wird  der 

io  jeweils  andere  Unterabschnitt  40'  bzw.  40  des  be- 
treffenden  Untergurtabschnitts  38  horizontal 
"nachgezogen".  Dies  ist  dadurch  möglich,  daß  die 
andere  Spindel  21  des  betreffenden  Fahrspurele- 
ments  3  auf  der  Antriebswellenanordnung  (7,  19, 

15  7')  axial  verschiebbar  gelagert  ist. 
Werden  drei  (oder  mehr)  Brückenabschnitte  2 

(2.1  ...  2.n)  miteinander  gekuppelt  (vgl.  Fig.  1,  Mit- 
te)  so  werden  von  dem  (den)  mittleren 
Brückenabschnitt(en)  jeweils  beide  Antriebswellen 

20  7,  7'  nach  innen  geschoben,  so  daß  beide  Spindel- 
hülsen  21  der  betreffenden  Fahrspurelemente  3  in 
Kupplungsverbindung  zur  Antriebswellenanordnung 
7,  19,  7'  stehen.  Bei  einem  Drehen  der  Antriebs- 
wellenanordnung  (7,  19,  7')  werden  nunmehr  je- 

25  weils  beide  Spindelhülsen  21  gleichzeitig  mitge- 
dreht,  so  daß  sich  die  einander  zugewandten  bzw. 
zugeordneten  Spindelköpfe  22  voneinander  entfer- 
nen  und  der  Untergurtabschnitt  38  und  damit  der 
ganze  Untergurt  41  mit  den  Endabschnitten  39,  39' 

30  gleichmäßig  parallel  nach  unten,  d.  h.  vom  Fahr- 
bahnträger  4  weggedrückt  wird. 

Zur  Erhöhung  der  Stabilität  der  einzelnen 
Brückenabschnitte  2  und  damit  der  gesamten 
Brücke  bei  ausgefahrenem  Untergurt  41  sind  an 

35  dem  Fahrbahnträger  4  flexible,  auf  Zug  bean- 
spruchbare  Elemente  56  angelenkt,  die  mit  ihrem 
anderen  Ende  jeweils  an  einem  Ende  des  mittleren 
Untergurtabschnitts  38  angelenkt  sind.  Die  Drehbe- 
wegung  der  Antriebswellenanordnung  (7,  19,  7') 

40  erfolgt  solange,  bis  die  Zugelemente  56  gespannt 
sind.  Im  ausgefahrenen  Zustand  des  Untergurts  41 
verlaufen  die  Zugelemente  56  schräg  bzw.  diago- 
nal. 

In  der  Praxis  werden  so  viele  Brückenabschnit- 
45  te  2  zusammen  vormontiert,  daß  deren  Gesamtlän- 

ge  das  zu  überbrückende  Hindernis  64  ausrei- 
chend  überbrückt.  Im  einfachsten  Fall  kann  dazu 
ein  Montagebalken  über  das  Hindernis  gelegt  wer- 
den.  Ein  Brückenabschnitt  2  (=  2.1,  2.2  2.n) 

50  nach  dem  anderen  wird  mit  seinen  Querträgern  6 
bei  eingezogenem  Untergurt  41  auf  den  Balken 
gelegt  und  (ab  dem  zweiten)  mit  dem  (den)  bereits 
liegenden  Brückenabschnitt(en)  gekuppelt  und  auf 
dem  Balken  abschnittweise  in  Richtung  auf  das 

55  andere  Ufer  des  Hindernisses  64  geschoben.  Wenn 
die  zerlegbare  Brücke  1  ihre  volle  Länge  erreicht 
hat,  wird  an  einer  Stelle  des  aus  den  einzelnen 
Antriebswellenanordnungen  7,  19,  7'  aller  Brücken- 

7 
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abschnitte  2  durchgehend  zusammengekuppelten 
Wellenstrangs  über  einen  der  Kupplungsflansche 
11  jeder  Brückenseite  (Fahrspurelemente  3)  ein 
Drehmoment  aufgebracht  und  die  Untergurte  41 
aller  Brückenabschnitte  2  -  bei  den  auf  den  Ufern 
aufliegenden  Endabschnitten  (2.1,  2.n)  nur  die  der 
Kupplungsstelle  zugewandten  Enden  des  Unter- 
gurtabschnitts  38  -  gleichzeitig  nach  unten  ausge- 
fahren.  Wenn  die  Untergurte  41  beider  Brücken- 
bzw.  Fahrspurseiten  ausgefahren  sind,  hat  die 
Brücke  ihre  volle  Tragfähigkeit  erreicht  und  der 
Montagebalken  kann  zurückgezogen  werden. 

Für  ein  schnelles  und  automatisches  Verlegen 
einer  zerlegbaren  Brücke  1  wird  ein  Verlegefahr- 
zeug  65  mit  einem  teleskopierbaren  Ausleger-  oder 
Vorbauträger  66  verwendet.  Ein  solcher  Träger  ist 
z.  B.  in  der  DE-OS  21  16  120  offenbart.  Während 
des  Transports  liegen  zwei  Brückenabschnitte  (2.5, 
2.6  =  2.n)  auf  dem  noch  zusammengefahrenen 
Träger  66,  zwei  weitere  "Lagen"  aus  je  zwei  zu- 
sammengekuppelten  Brückenabschnitten  (2.3,  2.4) 
werden  von  zwei  am  Verlegefahrzeug  65  angelenk- 
ten  Paaren  von  Armen  67,  68  mit  integrierter  Abhe- 
besicherung  getragen.  Der  Grundkörper  69  des 
Trägers  66  und  das  Armpaar  68  weisen  je  eine 
Antriebsanordnung  70  zum  Vorschub  der  Brücken- 
abschnitte  2  auf. 

In  Fig.  12  ist  die  Antriebsanordnung  70  oben 
an  dem  Grundkörper  69  des  Auslegerträgers  66 
dargestellt.  Der  Antrieb  70  weist  eine  Welle  auf,  an 
deren  Enden  jeweils  eine  Rolle  71  und  ein  Zahnrad 
72  befestigt  sind.  Die  Rollen  71  greifen  in  U-förmi- 
ge  Schienen  73  ein,  die  unter  den  Querträgern  6 
zwischen  den  inneren  Versteifungen  5  angeordnet 
sind  und  in  Längsrichtung  der  Brückenabschnite  2 
verlaufen  (die  übrigen  teleskopierbaren  Schüsse 
oder  Körper  des  Auslegerträgers  66  tragen  eben- 
falls  Rollen  71  zur  Führung  der  Brückenabschnitte 
2).  Die  Zahnräder  72  greifen  in  am  Brückenab- 
schnitt  befestigten  Zahnstangen  74  ein.  Damit  ist 
ein  eindeutiger  Vorschub  erreichbar. 

An  den  Seiten  des  Grundkörpers  69  ist  je  ein 
durch  einen  Hydraulikzylinder  75  bewegbarer 
Schwenkarm  76  angelenkt,  der  an  seinem  freien 
Ende  mit  einem  vorzugsweise  hydrostatischen 
Drehantrieb  77  versehen  ist.  Jeder  Drehantrieb  77 
ist  mit  einem  (nicht  gesondert  dargestellten)  Kupp- 
lungsflansch  versehen,  der  den  Kupplungsflan- 
schen  11  der  Antriebswellen  7,  7'  voll  entspricht. 
Nach  dem  Zusammenkuppeln  der  für  eine  be- 
stimmte  Länge  notwendigen  Brückenabschnitte  2 
zu  einer  Brücke  wird  diese  durch  den  Antrieb  70 
auf  dem  teleskopierbaren  Träger  66  so  weit  nach 
vorn  geschoben,  daß  die  schwenkbaren  Drehantrie- 
be  77  mit  ihren  Kupplungsflanschen  vor  die  Kupp- 
lungsflansche  11  der  Antriebswellenanordnung  der 
Brücke  1  hochgeschwenkt  werden  können.  Da- 
nach,  d.  h.  vor  dem  Ausfahren  der  Untergurtab- 

schnitte,  wird  die  Brücke  wieder  soweit  zurückge- 
zogen,  daß  die  Drehantriebe  77  mit  den  Kupp- 
lungsflanschen  11  kuppeln,  jedoch  nicht  soweit, 
daß  die  Kupplungsflansche  16,  30  der  dem  Drehan- 

5  trieb  77  unmittelbar  zugewandten  Enden  des  Brük- 
kenabschnitts  einrasten  können. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Figu- 
ren  15  bis  17  mit  dem  Verlegefahrzeug  65'  und  der 
Brücke  1'  ist  der  Schwenkarm  76'  des  Drehantriebs 

io  77'  mit  seiner  Schwenkachse  1  1  1  in  dem  Langloch 
112  eines  seitlich  unten  am  Grundkörper  69'  des 
Auslegerträgers  66'  befestigten  Halters  113  senk- 
recht  geführt  und  wird  von  zwei  Zylindern  114 
gehalten,  die  mit  ihrem  anderen  Ende  bei  115  am 

15  Grundkörper  69'  angelenkt  sind  (in  Fig.  17  ist  der 
Schwenkarm  76'  in  der  Draufsicht  und  die  Zylinder 
114  sind  um  90°  geschwenkt  dargestellt).  Der 
Schwenkarm  76'  ist  im  übrigen  bei  116  gelenkig 
mit  dem  Schwenkzylinder  75'  verbunden,  der  mit 

20  seinem  anderen  Ende  bei  117  an  einem  am  Grund- 
körper  69'  befestigten  Halter  118  angelenkt  ist. 

Die  Brücke  1'  weist  eine  andere  Ausführungs- 
form  auf.  Bereits  im  Zusammenhang  mit  der  Brük- 
ke  1  und  dem  Verlegefahrzeug  65  beschriebene 

25  Teile,  die  bei  der  Brücke  1'  und  beim  Verlegefahr- 
zeug  65'  (Fig.  15)  die  gleiche  Funktion  erfüllen, 
sind  mit  dem  gleichen  Bezugszeichen  versehen, 
das  jedoch  zur  besseren  Unterscheidung  zusätzlich 
mit  einem  Strich  (')  versehen  ist. 

30  Die  innerhalb  der  Brückenabschnitte  2'  befindli- 
che  Antriebswellenanordnung  weist  an  den  Enden 
jeweils  einen  Kupplungsflansch  11'  mit  sechs  ach- 
sparallelen  Kupplungsbolzen  13'  und  sechs  Aus- 
nehmungen  12'  auf.  Der  mit  einem  Hydraulikmotor 

35  119  ausgerüstete  Drehantrieb  77'  weist  ebenfalls 
einen  Kupplungsflansch  11"  mit  Kupplungsbolzen 
13"  und  Ausnehmungen  12"  auf,  die  zum  Eingriff 
mit  den  Ausnehmungen  12"  und  den  Kupplungs- 
bolzen  13'  vorgesehen  sind. 

40  An  dem  Ende  des  Schwenkarms  76',  an  dem 
sich  der  Drehantrieb  77'  befindet,  ist  ein  Teil  121 
einer  Zentrierungseinrichtung  120  angeordnet.  Das 
Teil  121  weist  einen  konischen  Vorsprung  oder 
Dorn  122  auf.  Zur  Zentrierungseinrichtung  120  ge- 

45  hört  außerdem  eine  kegelförmige  Vertiefung  oder 
Ausnehmung  123,  die  an  der  Stirnseite  des  nächst- 
liegenden  Brückenabschnitts  2'  angeordnet  ist.  Die 
Mittelachse  des  Vorsprungs  122  hat  zur  der  Dreh- 
achse  des  Antriebs  77'  bzw.  des  Flansches  oder 

50  Wellenendes  11"  den  gleichen  Abstand  und  die 
gleiche  Winkellage  wie  die  Achse  der  Ausnehmung 
123  zur  Drehachse  der  Antriebswellenanordnung 
der  Brücke  mit  dem  Wellenende  bzw.  Kupplungs- 
flansch  11'.  Beim  vollständigen  Eingriff  des  Vor- 

55  sprungs  122  in  die  Ausnehmung  123  wird  der 
Drehantrieb  77'  mit  seinem  Wellenende  11"  auto- 
matisch  mit  dem  Kupplungsflansch  11'  der  An- 
triebswellenanordnung  der  Brücke  1'  gekuppelt. 

8 
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In  der  Transportstellung  ruht  der  Schwenkarm 
76'  mit  dem  Drehantrieb  77'  leicht  unterhalb  der 
Brücke  1'  bzw.  des  untersten  Brückenabschnitts  2'. 
Wenn  der  Schwenkarm  76'  außerhalb  der  Längser- 
streckung  der  Brücke  ist,  d.  h.  die  für  eine  be- 
stimmte  Brückenlänge  notwendigen,  zu  einer  Brük- 
ke  1'  zusammengekuppelten  Brückenabschnitte  2' 
durch  den  Antrieb  70  auf  den  teleskopierbaren 
Träger  66  bzw.  66'  weit  genug  nach  vorne  gescho- 
ben  sind,  wird  der  Schwenkarm  76'  dadurch  in  die 
Funktionsstellung,  d.  h.  in  die  zum  Kuppeln  des 
Drehantriebs  77'  mit  der  Antriebswellenanordnung 
mit  dem  Wellenende  bzw.  Flansch  11'  geeignete 
Stellung  gebracht,  daß  der  Schwenkzylinder  75' 
aktiviert  und  die  Drehachse  des  Drehantriebs  77' 
grob  koaxial  zur  Drehachse  der  Antriebswellenan- 
ordnung  gebracht  wird. 

Zum  Kuppeln  des  Drehantriebs  mit  der  An- 
triebswellenanordnung  der  Brücke  1'  wird  die  Brük- 
ke,  wie  beschrieben,  von  dem  Antrieb  70  in  Rich- 
tung  auf  den  Schwenkarm  76'  bewegt.  Während 
des  Zentriervorgangs  sind  die  Zylinder  75'  und  114 
in  der  sog.  "Schwimmstellung",  in  der  die  Zylinder- 
kammern  desselben  Zylinders  drucklos  miteinan- 
der  verbunden  sind.  Am  Ende  des  Zentrierungsvor- 
gangs  wird  die  Verbindung  zwischen  den  Zylinder- 
kammern  der  Zylinder  75'  bzw.  114  wieder  ge- 
trennt.  Der  Schwenkarm  76'  und  der  Drehantrieb 
77'  werden  dann  von  den  genannten  Hydraulikzy- 
lindern  in  der  zentrierten  Lage  gehalten.  Zum  Fest- 
stellen  des  vollständigen  Eindringens  des  Vor- 
sprungs  122  in  die  Ausnehmung  123  kann  im 
Grund  der  Ausnehmung  123  ein  z.  B.  als  Schalter 
ausgebildeter  Sensor  124  angeordnet  sein. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  18 
arbeitet  die  Zentrierungseinrichtung  130  berüh- 
rungslos.  Sie  besteht  aus  einem  Infrarotsender  131 
für  einen  stark  gebündelten  Strahl.  An  dem  nahe- 
gelegenen  Brückenabschnitt  ist  an  der  Stirnseite 
eine  trichterförmige  Ausnehmung  132  eingelassen. 
Beide  weisen  wieder  die  gleiche  Relativlage  zu  den 
zugeordneten  Achsen  des  Drehantriebs  77'  bzw. 
der  Antriebswellenanordnung  (Flansch  11')  auf,  wie 
die  Teile  121,  123  der  mechanischen  Zentrierungs- 
einrichtung  120. 

Beim  Einschwenken  des  Drehantriebs  76'  in 
die  Funktions-  oder  Kupplungsstellung  werden  die 
bis  zur  Oberfläche  der  Ausnehmung  132  gemesse- 
nen  Entfernungswerte  an  eine  im  Verlegefahrzeug 
65'  installierte  Steuerungseinheit  gegeben,  die  da- 
für  sorgt,  daß  der  Schwenkzylinder  75'  und/oder 
die  Zylinder  114  so  nachgefahren  werden,  daß  die 
Koaxialität  des  Antriebes  77'  mit  dem  Kupplungs- 
flansch  11'  hergestellt  wird.  Durch  feinfühliges  An- 
steuern  der  Zylinder  75'  und  114  können  jeweils  in 
einem  begrenzten  Bereich  sowohl  waagerechte  als 
auch  senkrechte  Positionsänderungen  der  Achse 
des  Drehantriebs  77'  vorgenommen  werden.  Den 

Zylindern  114  kommt  dabei  die  Funktion  von  Aus- 
gleichszylindern  zu. 

Bei  einer  alternativen  Ausführungsform  sind  die 
Kupplungsflanschen  11  der  Antriebswellenanord- 

5  nung  mit  einer  Außenverzahnung  und  der  schwenk- 
bare  Drehantrieb  77  mit  einem  entsprechend  ver- 
zahntem  Ritzel  versehen. 

Um  ein  bequemes  Auffahren  von  Fahrzeugen 
auf  die  Brückenendabschnitte  2.1,  2.n  zu  ermögli- 

io  chen,  weisen  alle  Fahrbahnträger  4  an  ihren  Enden 
integrierte  Rampenteile  80  auf.  Die  Rampenteile  80 
weisen  eine  über  die  ganze  Breite  einer  Fahrspur 
gehende  Grundplatte  81  auf.  Unterhalb  der  Platte 
81  sind  in  Längsrichtung  verlaufende  Kastenträger 

15  82  angeordnet.  An  ihrem  hinteren  Ende  sind  die 
Rampenteile  mit  Vorsprüngen  83  versehen,  die  ein 
Rausrutschen  der  Rampenteile  80  aus  den  Brük- 
kenabschnitten  2  verhindern.  Anstelle  der  Vor- 
sprünge  83  können  auch  (nicht  dargestellte)  Zuge- 

20  lemente  zwischen  dem  Brückenabschnitt  2  und 
den  Rampenteilen  80  verwendet  werden.  An  den 
Seiten  der  Platte  81  befindet  sich  je  ein  Schramm- 
blech  84. 

Der  Fahrbahnträger  4  weist  den  Kastenträgern 
25  82  entsprechende  Längsnuten  oder  Ausnehmun- 

gen  85  auf,  in  denen  die  Kastenträger  82  gleiten 
können.  Die  Rampenteile  können  einfach  heraus- 
gezogen  und  eingeschoben  werden. 

Die  Brückenabschnitte  2  sind  nicht  auf  die  in 
30  den  Fig.  1  und  5  dargestellte  Form  beschränkt.  Es 

können  vielmehr  auch  Brückenabschnitte  102  ge- 
mäß  Fig.  8  verwendet  werden,  deren  Fahrspurele- 
mente  einen  Brückengrundkörper  105  mit  abge- 
schrägten  Endflächen  106  aufweist,  die  auf  der 

35  halben  Höhe  des  Brückengrundkörpers  enden  und 
an  deren  Enden  eine  Gelenkverbindung  107  vor- 
handen  ist,  an  der  jeweils  eine  Klapprampe  108, 
108'  derart  schwenkbar  gelagert  ist,  daß  sie  auf  der 
schrägen  Fläche  106  aufliegt  oder  -  abgeklappt 

40  und  durch  eine  Verriegelungsanordnung  109  mit 
dem  Brückengrundkörper  105  festverbunden  -  mit 
der  schrägen  Fläche  106  eine  gemeinsame  Auf- 
fahrrampe  bildet.  Bei  dieser  Ausführungsform  sind 
die  mit  einer  strichpunktierten  Linie  angedeutete 

45  Antriebswellenanordnung  7,  19,  7'  mit  den  Kupp- 
lungsscheiben  11,  11'  und  -  in  der  Transportstel- 
lung  -  der  mit  gestrichelten  Linien  vereinfacht  dar- 
gestellte  Untergurt  41  in  der  unteren  Hälfte  des 
Brückengrundkörpers  105  untergebracht.  Bei  die- 

50  ser  Ausführungsform  reichen  die  Kupplungsschei- 
ben  11,  11'  im  ungekuppelten  Zustand  des  Brük- 
kenabschnitts  102  über  den  Brückengrundkörper 
105  hinaus  (vgl.  Fig.  8,  rechte  Hälfte). 

Bei  einer  aus  nur  zwei  Brückenabschnitten  2 
55  bzw.  102  gebildeten  Brücke  werden  lediglich  die 

Pfosten  bzw.  Pfostenpaare  23  an  der  Kupplungs- 
stelle  ausgefahren.  Bei  derartigen  Brücken  reicht 
es,  wenn  jedes  Brückenelement  lediglich  eine  Ge- 

9 
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windespindel  21  aufweist,  was  zu  einer  spürbaren 
Vereinfachung  der  Brückenelemente  führt. 

Patentansprüche 

1.  Verlegbare  Brücke, 
bestehend  aus  mehreren  untereinander  glei- 
chen  Brückenabschnitten  mit  je  zwei  seitlich 
angeordneten,  wiederum  untereinander  glei- 
chen  Fahrspurelementen  mit  je  einem  Fahr- 
bahnträger  und  einem  mit  diesem  über  Ver- 
stellelemente  verbundenen  und  gegenüber  die- 
sem  in  der  Höhe  veränderbaren  Untergurt  zur 
Bildung  einer  Unterspannung,  wobei  die  Fahr- 
spurelemente  jedes  Brückenabschnitts  durch 
Querträger  miteinander  verbunden  und  die 
Fahrbahnträger  und  die  Untergurte  hintereinan- 
der  angeordneter  Brückenabschnitte  miteinan- 
der  kuppelbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  jedem  Fahrspurelement  (3) 

-  der  Untergurt  (41)  aus  -  jeweils  auf  Druck 
beanspruchbar  -  einem  mittleren  Ab- 
schnitt  (38)  und  zwei  Endabschnitten  (39, 
39')  besteht, 

-  an  den  Enden  des  mittleren  Abschnitts 
(38)  Pfosten  (23)  angelenkt  sind,  die  mit 
ihrem  anderen  Ende  an  einem  mit  je 
einer  Spindelhülse  (21)  in  Eingriff  stehen- 
den  Spindelkopf  (22)  angelenkt  sind, 

-  innerhalb  der  Spindelhülsen  (21)  eine 
Antriebswellenanordnung  (7,  19,  7')  mit- 
nehmerfrei  geführt  ist,  die  an  ihren  En- 
den  Kupplungselemente  (11,  11')  auf- 
weist, 

-  und  die  Spindelhülsen  (21)  jweils  über 
getrennte  Kupplungen  (16/30)  zur  Dreh- 
momentenübertragung  mit  der  Antriebs- 
wellenanordnung  (7,  19,  7')  verbindbar 
sind. 

2.  Brücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Antriebswellenanordnung  (7, 
19,  7')  jedes  Fahrspurelements  (3)  aus  zwei 
Antriebswellen  (7,  7')  besteht,  die  durch  ein 
Verbindungsstück  (19)  verdrehfest  und  axial 
verschieblich  miteinander  verbunden  sind, 
wobei  beide  Antriebswellen  (7,  7')  je  durch 
einen  Federspeicher  (14)  in  Richtung  von  dem 
Brückenabschnitt  (2)  weg  druckbeaufschlagt 
sind  und  bei  einem  einzelnen,  nicht  gekuppel- 
ten  Brückenabschnitt  (2)  aus  diesem  hervor- 
gucken,  und  daß  bei  einer  axialen  Bewegung 
einer  Antriebswelle  (7,  7')  entgegen  der  Kraft 
des  zugehörigen  Federspeichers  (14)  die 
nächstliegende  Spindelwelle  (21)  und  bei  einer 
Bewegung  beider  Antriebswellen  (7,  7')  entge- 
gen  der  Kraft  der  Federspeicher  (14)  beide 

Spindelhülsen  (21)  des  betreffenden  Fahrspur- 
elements  (3)  mit  der  Antriebswellenanordnung 
(7,  19,  7')  gekuppelt  sind. 

5  3.  Brücke  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kupplungen  (16/30) 
formschlüssig  ausgebildet  sind. 

4.  Brücke  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
io  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fahrspurele- 

mente  (3)  zwischen  dem  Fahrbahnträger  (4) 
und  den  Enden  des  mittleren  Untergurtab- 
schnitts  (38)  auf  Zug  beanspruchbare,  bei  aus- 
gefahrenem  Untergurt  (41)  schräg  verlaufende 

15  Versteifungselemente  (56)  aufweist. 

5.  Brücke  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mittlere  Ab- 
schnitt  (38)  des  Untergurts  (41)  zwei  durch  ein 

20  Gelenk  (37)  verbundene  Unterabschnitte  (40, 
40')  und  eine  Sperre  (42)  aufweist,  die  ein 
Ausknicken  des  Untergurtabschnitts  (38)  nach 
unten  verhindert. 

25  6.  Brücke  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Brückenele- 
mente  (3)  bewegliche  Rampenteile  (80)  aufwei- 
sen. 

30  7.  Fahrzeug  mit  einem  teleskopierbaren  Ausleger 
zum  Verlegen  einer  Brücke  nach  den  Ansprü- 
chen  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
Drehantrieb  (77,  77')  zur  Kupplung  mit  dem 
jeweils  zugewandten  Ende  (Kupplungsflansch 

35  11,  11')  der  Antriebswellenanordnung  (7,  19, 
7')  der  zu  verlegenden  Brücke  (1,  1')  vorgese- 
hen  ist,  wobei  der  Drehantrieb  (77,  77')  an 
einem  am  Ausleger  (66,  66')  des  Fahrzeugs 
(65,  65')  angelenkten  Schwenkarm  (76,  76') 

40  angeordnet  ist,  daß  für  den  Schwenkarm  (76, 
76')  ein  Hauptschwenkzylinder  (75,  75')  vorge- 
sehen  und  die  Schwenkachse  (111)  des 
Schwenkarms  (76,  76')  durch  mindestens  ei- 
nen  weiteren  Hydraulikzylinder  (114)  in  ihrer 

45  Lage  veränderbar  ist 
und  daß  eine  Zentrierungseinrichtung  (120, 
130)  vorgesehen  ist,  von  der  zumindest  ein 
Teil  (121,  131)  mit  dem  Drehantrieb  (77,  77') 
und  ein  Teil  (123,  132)  mit  der  zu  verlegenden 

50  Brücke  (1,  1')  verbunden  ist. 

8.  Fahrzeug  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Schwenkarm  (76,  75')  um 
eine  Achse  (111)  schwenkbar  ist,  die  parallel 

55  zur  Längsachse  des  Fahrzeugs  (65,  65')  ver- 
läuft. 
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9.  Fahrzeug  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schwenkachse  (111) 
des  Schwenkarms  (76,  76')  -  im  Querschnitt 
gesehen  -  im  unteren  Bereich  des  Auslegers 
(66,  66')  angeordnet  ist.  5 

10.  Fahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  eine  Teil 
(121)  der  Zentrierungseinrichtung  (120)  als  ko- 
nischer  Dorn  und  das  andere  Teil  (123)  als  10 
konische  Vertiefung  ausgebildet  ist. 

11.  Fahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  eine  Teil 
(131)  mit  der  Zentrierungseinrichtung  als  zur  75 
Entfernungsmessung  geeigneter  Sender  eines 
Meßstrahls  und  der  andere  Teil  (132)  als  koni- 
sche  Vertiefung  ausgebildet  ist. 

12.  Fahrzeug  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  11,  20 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Drehantrieb 
(77,  77')  einen  hydrostatischen  Motor  aufweist. 

25 
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